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Rettungsschwimmer (m/w/d)  
am Standort Karlshagen gesucht 

Das Deutsche Rote Kreuz sucht für den Wasserrettungsdienst am Standort 

Karlshagen auf der Insel Usedom Rettungsschwimmer. Die DRK-Wasserwacht 

betreut hier vom 15. Mai bis 30. September einen Hauptturm und einen 

Nebenturm.  

Bedarf: 

 15.05. bis 31.05.  1 Bootsführer, 1 Wachgänger 

 01.06. bis 30.06. 1 Bootsführer, 4 Wachgänger 

 01.07. bis 31.08. 1 Bootsführer, 6 Wachgänger 

 01.09. bis 18.09. 1 Bootsführer, 4 Wachgänger 

 19.09. bis 30.09. 1 Wachgänger  

Wachzeiten:   täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr 

Unterkunft / Verpflegung:    

 Zwei- bis Dreibettzimmer in Gemeinschaftsunterkunft (von der Gemeinde gestellt) 

 Selbstverpflegung 

Voraussetzungen: 

 gültiger Nachweis (DRSA mindestens Silber), nicht älter als drei Jahre 

 Mindestalter 16 Jahre 

 Bootsführerschein See, Dienstbootsführerschein (Bootsführer) 

 ABC-Geräte (Flossen, Brille, Schnorchel) 

 HLW nicht älter als ein Jahr 

 Dienstkleidung kann gestellt werden 
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Wir bieten:  

 ehrenamtlichen Einsatz als Rettungsschwimmer an einem der schönsten Strände 

auf der Sonneninsel Usedom 

 Mitarbeit in einem bunt gemischten Team, Erfahrungsaustausch mit anderen 

Rettungsschwimmern in familiärer Atmosphäre 

 Arbeit mit moderner Technik (u.a. Unterstützung durch Rettungsdrohne)  

 

 Wachgeld: 26,00 € pro Tag als Aufwandsentschädigung 

 

 Übernahme von Reisekosten: 

 Die Auszahlung erfolgt durch den Auftraggeber nach Einreichung der jeweiligen 

Nachweise zur Anwesenheit der ehrenamtlichen Mitglieder/Rettungsschwimmer 

unmittelbar nach Beendigung. 

 Bei einem Einsatz von mindestens 7 aufeinanderfolgenden Tagen oder 

nachweisbar 7 geleisteten Einsatztagen wird seitens des Auftraggebers eine 

Rückfahrtkarte der Bahn 2. Klasse vergütet. 

 Bei einem Einsatz von mindestens 14 aufeinanderfolgenden Tagen oder 

nachweisbar 14 geleisteten Einsatztagen wird seitens der Auftraggeber eine 

Hin- und Rückfahrkarte der Bahn 2. Klasse vergütet. 

 In analoger Anwendung werden bei Fahrten mit PKW Kilometergelder gemäß 

Bundesreisekostengesetz erstattet, wobei die Höchstgrenze 0,30 € beträgt. Das 

Gleiche gilt für Sammeltransporte von Fahrzeugen des DRK. 

 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 


